










sich ergebende Ökonomisierung individuellen Studienwahl- und Studierver­
haltens als eher vorteilhaft oder eher nachteilig bewertet? Empirisch wird
die dritte wesentliche Frage zu beantworten sein: Führen Studiengebühren
zu einer erhöhten sozialen Selektivität beim Hochschulzugang?

Abseits dieser prinzipiellen Frage lassen sich die Chancen dafür
prüfen, dass die Effekte tatsächlich eintreten, die von Studiengebühren er­
wartet werden. Mit dem Umstand, dass es nunmehr Bundesländer mit und
ohne Studiengebühren gibt, ist aus sozialwissenschaftlicher Sicht eine inter­
essante Versuchsanordnung gegeben: Das Problem der Sozialwissenschaf­
ten, aus ethischen Gründen im Regelfall auf künstlich erzeugte Experimen­
te verzichten zu müssen, wird hier durch die politische Realität gelöst. Die­
se stellt innerhalb eines einzigen gesamtstaatlichen Bezugsrahmens sich
klar voneinander unterscheidende Situationsanordnungen bereit. Der kon­
kurrenzföderalistische Feldversuch hat begonnen.

Hochschulvertreter erhoffen sich durch die Gebühreneinnahmen
insbesondere Ausstattungsverbesserungen für ihre Hochschulen. Wie se­
hen diesbezüglich die Zielerreichungschancen aus?

Hier steht zunächst die Frage, wie boch die Erwartungswahr­
scheinlichkeit ist, dass die Gebühreneinnahmen den unterausgestatteten
Hochschulen tatsächlich zugute kommen. In einer lebensnahen Betrach­
tung erscheint es eher realistisch, dass die Einnahmen mittelfristig nicht
als zusätzliches Geld vorhanden bleiben, sondern lediglich analoge Kür­
zungen der staatlichen Mittel substituieren. Gegenteilige politische Aussa­
gen spenden hier keine Sicherheit. Sie dürften lediglich dafür sorgen, dass
den Hochschulen keine NOlninalkürzungen ihn:lr Zuschüsse auferlegt wer­
den. Das mittlerweile verbreitete Überrollen der Hochschulhaushalte auf
das jeweilige Folgejahr produziert aber gleichwohl Realkürzungen: Gleich­
bleibende Hochschulzuschüsse bewirken durch die allgemeine Preis- und
Tarifentwicklung - jährlich plus 1,5 bis 2 Prozent - innerhalb eines Jahr­
zehnts eine kumulierte Realminderung von 15 bis 20 Prozent. Eine andere
Entwicklung setzte einen völligen Kurswechsel der Hochschulfinanzie­
rungspolitik voraus. Die Gründe dafür, dass die pessimistische Zukunfts­
prognose zugleich die wahrscheinliche ist, sind folgende:

Die Erwartung, die Gebühreneinnahmen kämen den Hochschu­
len zugute, hat eine zentrale Voraussetzung: Die Gebührener­
hebungen müssten vor den Finanzministern und den Haus­
haltsausschussmitgliedern in den Parlamenten geheim gehalten
werden. Das gelingt selbstredend nicht.
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Kürzw1gsverhalten von Haushaltspolitikern ist politisch rational,
denn Hochschulpolitik wird innerhalb einer Politikfeld- und daraus
folgenden Ressortkonkurrenz betrieben. Die Ressortkonkurrenz ist
- jedenfalls prinzipiell - unaufhebbar: Aus der immer gegebenen
Begrenztheit der zu verausgabenden Haushaltsmittel resultieren
Verteilungskonflikte zwischen den einzelnen Politikfeldern. Infra­
strukturausgaben mit ihren unmittelbaren regionalen Beschäfti­
gungswirkungen, Wirtschaftsförderung oder Investitionen in die
Videoüberwachung öffentlicher Plätze beispielsweise erscheinen
da immer ein wenig handfester und in ihren Effekten vorhersag­
barer als hochschulpolitische Anliegen. Dies hat seine Ursache
darin, dass die meisten Politiker/innen Schwierigkeiten haben, mit
einer hochschultypischen Erwartungsunsicherheit umzugehen: Sie
neigen eher zur Vorsicht bei Ausgaben im Hochschulbereich, weil
sie nicht so ganz genau wissen (können), ob das Geld, dass sie in
Hochschulen stecken, auch gut angelegt ist. Forschungsergebnisse
und die Effekte von Lehranstrengungen lassen sich nicht auf Punkt
und Komma vorhersagen. Obendrein kommen sie nur in ver­
gleichsweise langen Wellen zustande, welche die zeitlichen Hori­
zonte einzelner Legislaturperioden überschreiten. Das schwächt
die Anliegen der Hochschulen innerhalb der Ressortkonkurrenz.
Diese Erwartungsunsicherheit wird dadurch verstärkt, dass die
anhaltende Unterfinanzierung der Hochschulen in der durch­
pragmatisierten Optik der Politik vor alleIn eines zeige: Es geht ja
auch so. Irgendwie wursteln die Hochschulen sich durch, und ih­
re Absolventen und Absolventinnen sind trotz aller Ausstattungs­
mängel im internationalen Vergleich nicht die schlechtesten.
Hier tritt dann verschärfend hinzu, dass moderne Gesellschaften
keinen quantitativen Sättigungsgrad für Forschungs- und Bil­
dungskapazitäten kennen (außer den theoretischen Punkt, an
dem sämtliche Gesellschaftsmitglieder in Ausbildung oder wis­
senschaftlich tätig wären). Vielmehr verfügen moderne Gesell­
schaften über eine prinzipiell unendliche Aufnarnnekapazität für
Aktivitäten und Ergebnisse von Bildung und Forschung. Deshalb
ist niemals genau definierbar, was Untergrenzen, Optimum oder
Obergrenzen öffentlich unterhaltener Hochschulpotenziale sind.
Man kann sich dem lediglich annähern über Vergleiche mit an­
deren Ländern und Regionen.
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Sodann muss die Sanktionsasymmetrie zwischen Hochschulen
und Staat in Rechnung gestellt werden: Hochschulen haben ein
vergleichsweise geringes Sanktionspotenzial gegenüber dem sie
alimentierenden Staat. Ihre Leistungsverweigerung z.B. würde,
anders als in Krankenhäusern, bei der Bahn oder der Müllab­
fuhr, den gesellschaftlichen Zusammenhalt erst stören, wenn sie
jahrelang durchgehalten würde. Am Ende müssen die Hochschu­
len immer genau das nehmen, was ihnen der Haushaltsgesetz­
geber zugesteht.

Ei! Die mehr oder weniger schleichende Kürzung der Hochschul­
etats um den Betrag der Studiengebühreneinnahmen ist auch
durch gegenteilige politische Absichtserklärungen nicht zu ver­
hindern: Kein Haushaltsgesetzgeber kann sich selbst - in Un­
kenntnis künftiger Finanzierungsnotwendigkeiten in anderen
Feldern - so binden,· dass ein einzelner Ausgabenbereich eine
Etatgarantie für die Ewigkeit bekäme.

~ Allenfalls erschiene eines denkbar, um eine gewisse Sicherheit
zu spenden: Es könnte eine Höchstgrenze des Anteils der Stu­
diengebühreneinnahmen am Gesamthochschulhaushalt gesetz­
lich fixiert werden. Ein politischer Wille, der in diese Richtung
weist, ist allerdings nicht erkennbar.

Sollte sich entgegen aller Skepsis ein politischer Wille bilden, Studien­
gebühreneinnahmen an den Hochschulen zu belassen und darauf zu
verzichten, eine mehr oder weniger schleichende Kürzung der Hochschul­
grundfinanzierung vorzunehmen, dann wären Vorkehrungen für die Zu­
kunft zu treffen: Denn politische Akteure, Regierungen und Mehrheitsmei­
nungen können sich ändern. Die zu treffenden Vorkehrungen wären, wenn
sie tatsächliche Sicherungen darstellen sollen, nicht ganz anspruchslos. Ich
sehe vier Bedingungen, die definiert und institutionell verankert werden
müssten;

1. Die Mittelverteilung an der jeweiligen Hochschule müsste unabhän­
gig von staatlicher Exekuttve und Hochschulverwaltung stattfinden:
Nur so ließe sich die Versuchung dämpfen, Erwägungen über mög­
liche Vermischungen zwischen etatisierter Hochschulfinanzierung
und studiengebührengestützter Lehrzusatzfinanzierung anzustel­
len. Konkret hieße das: Es dürften kein Ministeriumsvertreter und
kein Hochschulkanzler in die Mittelverteilung einbezogen sein.

2. Es bedürfte einer (gesetzlichen) Regelung, dass mit den Studienge-
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bühreneinnahmen keine Forschungsjinanzierung stattfinden darf,
sondern ausschließlich Finanzierungen von Lehre und lehrunter­
stützenden Dienstleistungen - und diese nur zusätzlich zur Grund­
finanzierung .

3. Es dürfte keine Dauerzweckbestimmung für die Mittel aus Studien­
gebühreneinnahmen geben: Allein so wäre zu verhindern, dass die
Lehrzusatzfinanzierung unter der Hand doch zur Normalhoch­
schulbetriebsfinanzierung wird.

4. Es dürften aus Studiengebühreneinnahmen keine Personalstellen
(bzw. - in vollständig globalisierten Haushalten - das funktionale
Äquivalent dazu) finanziert werden: Da die Personalkosten 75-80
Prozent eines Hochschulhaushaltes ausmachen, ließe sich damit die
Studiengebührenverwendung vom größten Etatposten entkoppeln.
Ein Verbot, Personalstellen zu finanzieren, würde nicht bedeuten,
auf Personalfinanzierung überhaupt zu verzichten: Tutoren, studen­
tische Hilfskräfte (etwa für Bibliotheksaufsicht) oder Lehraufträge
daraus zu bezahlen, sollte möglich sein (auch wenn natürlich immer
die Gefahr bestünde, dass von der Hochschule Personalstellen in der
Erwartung abgebaut werden, dass dann über die Gebührenverwen­
dung alternative Personalfinanzierungen bereitgestellt werden ­
aber hundertprozentige Sicherungen gibt es nirgends).

Ob es realitätsnah ist anzunehluen, dass diese Bedingungen verankert und
für die Zukunft dauerhaft gesichert werden können, ist eine interessante
Frage für weiterführende Debatten.
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